
11-2830> der Beilagen zu den Stenogrilphis~hen ProtoKollen de, Nationalrates 

XIV. Cesetzgcbungsperiode 

Antrag 

der Abgeordneten Tonn, Sfu~wald 

und Genossen, 

No •... ~'!!!!. ... 

betreffend ~in Bundesgesetz, über die Tragung der Kosten 

für die Beseitigung von Tierkörpern 

Die gefertigten Abgeordneten zum Nationalrat stellen 

den 

1-. n tr a 9 

Der Nationalrat wolle beschliessen: 
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B und es g e set z 

vom ........................... "' .... "aber die Tragl.mg 
der Kosten für die Beseitigmlg von 
Tierkörpern 

Der Nationalrat hat besc~ossen: 

Art i k eIl 

Dem § 6 der Vollzugs anweisung des Staatsruntes für 
Land- und Forstwirtschaft im Einvernehmen mit dem Staats­
amte für Volks ernährung vom 19 .. April 1919, StGB1.Nre 241, 
betreffend die Verwertung von Gegenständen animalischer . 
Herlnxnft in Tierkörperverwertungsanstalten (Tierkörpcrv~r­
wertung), sind nachstehende Abs .. 3 und 4 anzufügen: 

n(3) Der Landeshauptmann hat das Entgelt für die Ein­

sammlung, die Abfuhr 1L'Yld die Beseitigung der abzuliefern­
den Gegenstä..'Ylde in einem kostendeckend begrenzten Entgel t­
tarif durch Verordn1..tng festzulegen .. Bei der Berechnung des 
Tarifs sind die voraussichtlichen durchschnittlichen Kosten 
der EinsamIDlung, Abfuhr und Beseitigung sowie Rücklagen für 
die Erhaltung und Verbesserung der hisfür bestimmten Ei~~ich­

tungen und für deren Amortisierung zu berücksichtigen. 

(4) Die auf G~und des Entgelttarifes nach Abse.3 zu 
entrichtenden Entgelte' sind von den Besitzern von Gegen­
ständen, die dem Abliefe~~szwar~ nach § 3 unterliegen~ 
zu leisten., ,. 
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Art i k e 1 II 

Folgende den Gegenstand dieses Htmdesgesetzes regeln-
de Veror~nungen der Landeshauptmänner werden als BtUldesgesetze 
solange in Kraft gesetzt, bis ihren Gegenstand regelnde Ver­
ordnunge~l auf Grund die·ses .Bundesgesetzes in Wirksamkeit ge­
treten sind: 

1. Verordnung des Landeshauptmannes von Niederösterreich vom 
23. Juni 1975 f LGB1.Nr. 6440/2-0, über die Festsetzur~ 
der Gebühren für die Abholung und unschädliche Beseitigung 
der Kadaver, Konfiskate und tierischen Abfälle; 

2 .. Vero·rdnung des. Landeshauptmannes von Burgenland vom 30 .. De­

zember 1975 über die unschädliche Beseitigung tm.d Ver-Ner­

tung von Gegenständen animalischer Herkunft in Tierlcörper­
verwertungsanstalten, LGBl.Nr. 3/1976, zuletzt geändert 
durch die Verd'anung vom 7. April 1976, LGBl .. Nr~ 16/1976; 

3. Verordnung des Landeshauptmannes von Oberosterreich vom 
10. Dezember 1964 über die Beseitigung und Verwertlli"1.g von 

Gegenständen animalischer Herkunft in Tierkörperllerwertungs­
anstalten (Tierkörpervenvertungs-Verordnur~ 1965), LGBl.Nr. 
68/1964, zuletzt geändert durch die Verodnung vom 17. Juli 
1972,LGBl.Nro 26; 

4. Verordnung des Landeshauptmar..nes "Ion Salzburg vom 8. Okto­

ber 1973 über die Eins~~1ung von tierischen Abfällen zum 

Zwecke der Verwertung und Beseitigung, LGB1.Nr. 123, zu­
letzt geändert durch die Verordnung vom 3. Feb~ar 1976, 

LGBl.Nr. 20. 
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Art i k e 1 III 
I 
" 

(1)' Dieses Bundesgesetz tritt a.m 1. Dezember, 1977' in : 
Kraft •. 

(2) 1tit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der 
Bundesminister für Gesun~heit und Umweltschutz betraut. 

In formeller Hinsicht wird beantragt, diesen Antrag unter 

Verzicht auf die Erste Lesung dem Ausschuß für Gesundheit 

. und Umweltschutz zuzuweise~ 
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Erläuterungen 

Die unschädliche Ve~'ertung von Tierkörpern, deren Tei­
le und sonstigen Gegenständen animalischer Herkunft ist ge­
genwärtig durch die Vo11zugsanweisung des Staatsamtes für 
Land- und Fostwirtschaft im Einvernehmen mit dem staatsamte 
für Volksern~~rung vom 19. April 1919, betreffend die Verwer­
tur~ von Gegenständen animalischer Herkunft in Tierkörperver­
wertungsanstalten (Tierkörperverwertung) , StGID..Nr .. 141/1919, 
geregelt" Diese nuf Gesetzesstufe stehende Rechtsvorschrift 
entspricht in mancher Hinsicht nicht mehr den modernen Anfor­
derlmgen. Außerdem hat der Verfassungsgerichtshof mit Erkennt­
nis vom 3. Dezember 1976, G 14/76, festgestellt, daß der 
§ 6 Abs.l dieser Vollzugsanweisung mit dem Vollwirksamwerden 
des B-VG außer Kraft getreten ist. Diese Bestimmung ermächtig­
te die Landeshauptmänner, durch Verordnung die allfällige Ver­
gütung für abgelieferte Gegenstände sowie die Gebühren für 
die Abholung und Verarbeitung festzusetzen. Den Verordnungen~' 
die auf die Vorschrift abgestütz"t sind, ermangelt es daher 
einer ausreichenden gesetzlichen Grundlage. 

Das Bundesministerium für Gesundheit und Umweltschutz 
hat eine umfassende Neu.regelung der genannten Materie nach 
fachlichen Gesprächen mit Experten der Länder vorbereitet. 
Das Ergebnis dieser Expertengespräche bildete die Grundlage für 
einen im Juli 1977 unter GZ. IV-50.970/l6-S/77 zur Begutachtung 
ausgesendeten Entwurf eines Bundesgesetzes über die unschäd-

..". . 
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liche Beseitigung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und son­
stigen Gegenständen tierischer Herkunft (Tierkörperbeseiti­
gungsgesetz)" 

Im Begutachtu:ngsverfahren vrurden grundsätzliche Proble-
,. me hinsichtlich der Zuständigkeit zur Leistung der finSlZiellen 

Aufwendungen zur Du.rchführun.g des Gesetzes aufgeworfen; vor 
allem hat sich die Frage gestellt, welche Gebie"tskörperschaf­

ten zur Tragung der einzelnen Aufwendungen verpflichtet sind. 

Zur Klärung dieser Fragen erweist es sich zunächst als 
notwendig, zwischen dem ~und und den Ländern Verhandlungen 
im Sinne des § 5 Fir,.al'lz-AusgleichsgesetzEE zu führen.. Bis zum 
Abschluß dieser Verhandlungen, die ehe baldigst aufgenommen 
werden, muß daher das Vorhabe~ der umf~ssenden Neuregelung 
der Thlaterie der Tierkörperbeseitigung selbst zurUckgestellt 
werdeno 

Im Hinblick darauf t daß durch das einga.."1.gs ."<:1 tierte Er-.• · 
kel1.ntnis des Verfassungsgerichtshofes vom 3. Dezember 1976, . 
G 14/76, den unter Berufung auf § 6 Abs. I.der Vollzugsanwei­
sung, Stillli~Nr. 141/1919~ erlassenen Verordnungen der Landes­
hauptm~~er über die Festlegung des Entgeltes für die Ein­
sammlung, Ab;fuhr und BE';s~ei-~igung der abzuliefernden Gegen­
stände die Rechtsgrundlage entzogen ist, soll durch den vor­
liegenden :E.'ntwurf eines Bundesgesetzes vorerst die Rechts­
lage in diuserAngelege~~eit geklärt werden. Durch die vor­
geschlagene verfassungskonforme Regelung soll den Landes­
hauptmännern die Möglichkeit geboten werden, die Entgelte. 

für die Durchfiihrung der notwendigen maßnahmen zur unschädli-' 
chen Beseiti@~ der ~blieferungspflichtigen Gegenstände fest­
zusetzen. 
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